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1 Schnellstart 
In diesem Guide erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten, Vorgaben und Regelungen nach 
chinesischem Recht selbstständig in Export Controls und License Management abzubilden. Im Einzelnen 
erhalten Sie Informationen zu folgenden Themen: 

⚫ Informationen zum neuen chinesischen Exportkontrollrecht 

⚫ Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

⚫ Besonderheiten beim Einsatz von Export Controls mit dem AEB Plug-in für SAP® und mit Product 
Classification 

Sie möchten Unterstützung bei der Einrichtung in Ihrer Export Controls Lösung? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter. Nehmen Sie einfach Kontakt mit dem AEB Service Team auf, um ein Angebot anzufordern. 

 

2 Neue chinesische Exportkontrolle 
 Die aktuellen Informationen und einen Kurzüberblick über die Gesetzesveröffentlichungen bezüglich der 

neuen Exportkontrollregularien in China finden Sie auf der AEB Webseite im China-Spezial: 

https://www.aeb.com/intl-de/china-trade-compliance/gesetze-vorschriften.php 

 Die im Folgenden skizzierte Abbildung des chinesischen Exportkontrollrechts ist nur beispielhaft. Zum 
jetzigen Zeitpunkt (Stand Ende November 2020) ist noch nicht bekannt, welche Embargoländer es 
geben wird und wie die Güterlisten-Nummern genau aussehen werden.  

Im Folgenden wird die Abbildung des Gesetzes in der Software auf Basis der Annahme beschrieben, 
dass es eine neue Güterliste mit speziellen Exportkontrollnummern ähnlich den Dual-Use-Nummern in 
den EU- oder US-Gesetzen geben wird.  

3 Schritt-für-Schritt-Anleitung für Export Controls 
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie man Exportkontrollnummern als Gütermerkmal und Güterliste abbildet 
und wie die Genehmigungspflicht für diese Güter beim Export aus China eingerichtet wird. 

Es ist ebenfalls möglich, Embargos oder Beschränkungen aufgrund kritischer Endverwendung abzubilden. 

Export Controls bietet Ihnen erweiterbare Stammdaten und ein Regelwerk an, um Verbote und 
Beschränkungen für Länder oder Rechtsgebiete abzubilden, für die AEB keinen Datenservice anbietet. 

Überblick 

Die folgenden Schritte sind notwendig für das Abbilden eines neuen Rechtsgebiets: 

 Beachten Sie die Voraussetzungen: siehe Seite 2 

1. Neues Rechtsgebiet anlegen: siehe Seite 2 

2. Eigene Güterlisten anlegen: siehe Seite 3 

https://www.aeb.com/intl-de/kontakt/produkt/services.php
https://www.aeb.com/intl-de/china-trade-compliance/gesetze-vorschriften.php
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3. Neues Gütermerkmal für die Exportkontrollnummer anlegen (z.B. chinesische Exportkontrollnummer): 
siehe Seite 4 

4. Manuelle Beschränkung für die Genehmigungspflicht bei Exporten aus China definieren (zur Abbildung 
des Regelwerks, wann was verboten bzw. genehmigungspflichtig ist): siehe Seite 5 

5. Das chinesische Rechtsgebiet im Compliance-Profil hinzufügen: siehe Seite 9 

6. Die Konfiguration im Quick Check testen: siehe Seite 10 

How-To-Videos 

Hilfreiche Anleitungen zur Neuanlage von Rechtsgebieten und manuellen Beschränkungen (hier allerdings 
für ein anderes Rechtsgebiet) finden Sie auch in den folgenden HowTo-Videos: 

1. How-to: Compliance-Stammdaten finden: https://youtu.be/HWe_XLj7edk 

2. How-to: Stammdaten im Quick Check verwenden: https://youtu.be/fpnv5q1RNPc 

3. How-to: Manuelle Beschränkungen anlegen: https://youtu.be/kEtBkZaYm-k 

4. How-to: Genehmigungen verwalten: https://youtu.be/RHJn7YPfdFs 

5. How-to: Genehmigungspflichtige Vorgänge freigeben: https://youtu.be/f7bv0oGEfR8 

3.2 Voraussetzungen 

Sie besitzen die Berechtigung, in Export Controls die Stammdaten und Compliance-Profile zu bearbeiten.  

 Dafür benötigen Sie die Rollen EC-Stammdatenpflege (I_EC_DATA_ADMINISTRATION) und 
Compliance-Administrator (I_COMPLIANCEADMIN). 

3.3 Neues Rechtsgebiet anlegen 

1. Wählen Sie Stammdaten – Compliance – Rechtsgebiete. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. 

3. Füllen Sie in der Mappe Grunddaten das Feld Kürzel und die Bezeichnung aus. 

a) Pflegen Sie die Bezeichnung auf Deutsch und Englisch (klicken Sie dafür auf den Globus). 

 

https://youtu.be/HWe_XLj7edk
https://youtu.be/fpnv5q1RNPc
https://youtu.be/kEtBkZaYm-k
https://youtu.be/RHJn7YPfdFs
https://youtu.be/f7bv0oGEfR8
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4. Um das Rechtsgebiet zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern & Schließen. Das 
Rechtsgebiet ist nun angelegt. 

 

 Die Bezeichnung des Rechtsgebiets kann jederzeit geändert werden. Das Kürzel ist nach dem Speichern 
schreibgeschützt und nicht mehr änderbar.  

3.4 Eigene Güterlisten anlegen 

1. Wählen Sie Stammdaten – Compliance – Güterlisten. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. 

3. Füllen Sie in der Mappe Grunddaten das Feld Kürzel und die Bezeichnung aus. 

 

Pflegen Sie die Bezeichnung auf Deutsch und Englisch (klicken Sie dafür auf den Globus). 

 Es ist zielführend, für die Güterliste und die Texte der Exportkontrollnummern aus der Liste die 
Sprachen Deutsch und Englisch zu befüllen, da in Export Controls die Texte immer in der Sprache des 
Logins angezeigt werden. Diese sind aktuell auf Deutsch und Englisch beschränkt.  

Sollten Sie die Güterliste und die Exportkontrollnummern auch auf Chinesisch einpflegen bzw. nutzen 
wollen, so sollte Chinesisch als weitere Loginsprache angelegt werden. Dies erfordert erweiterte 
Administratorenrechte und bedarf der Begleitung durch einen AEB-Projektleiter oder den AEB-Support. 
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4. Nun können Sie die chinesischen Exportkontrollnummern als Einträge in die Güterliste aufnehmen.  

 

5. Über den Menüpunkt Güterlistennummern haben Sie auch die Möglichkeit, die Exportkontrollnummern 
aus einer CSV-Datei zu importieren.  

 Das Format der CSV-Datei hat die folgenden Parameter: 

Nummer;Gültig von;Gültig bis;Mandantenabhängig;Kürzel;Sprache;Beschreibung;;  

1A234;01.09.2020;31.12.2021;true;1A234;DE;Beschreibung von CN Exportkontroll-Gut;EN; description of CN export controls item;  

 Die Parameter Sprache;Beschreibung; können mehrmals für die in den Stammdaten konfigurierten 
Sprachen wiederholt werden (Stammdaten – für alle Mandanten – Sprachen).  

 Bei der Verwendung von Güterlistennummern, z.B. in einem Quick Check, wird die Beschreibung nur in 
der aktuellen Login-Sprache angezeigt.  

6. Um die Güterliste zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern & Schließen. Die Güterliste ist 
nun angelegt. 

3.5 Neues Gütermerkmal für die Exportkontrollnummer anlegen 

1. Wählen Sie Stammdaten – Compliance – Gütermerkmale. 

2. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche Neu. 

3. Füllen Sie die folgenden Daten in der Mappe Grunddaten aus: 

a) Vergeben Sie ein Kürzel (technische ID des Gütermerkmals) 

b) Pflegen Sie die Bezeichnung auf Deutsch und Englisch (klicken Sie dafür auf den Globus). 

c) Wählen Sie bei Mögliche Werte den Wert Güterliste und bei Güterliste Ihre bereits angelegte 
chinesische Exportkontrollgüterliste aus.  
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4. Um das Gütermerkmal zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern & Schließen. Das 
Gütermerkmal ist nun angelegt. 

 

 Wenn Sie das Export Controls Plug-in für SAP® nutzen, beachten Sie die weiteren Schritte im Kapitel 5. 

3.6 Manuelle Beschränkung für die Genehmigungspflicht bei Exporten aus China 
definieren 

Nun können Sie für das angelegte Gütermerkmal Prüfregeln definieren. 

 Sollte es notwendig sein, dass bestimmte Exportkontrollnummern detaillierter abgebildet werden 
müssen (z.B. unterschiedliche Ergebnisse abhängig vom Empfängerland), sind ggf. mehrere manuelle 
Beschränkungen erforderlich.  

1. Wählen Sie Export Controls − Manuelle Beschränkungen. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. 

3. Füllen Sie in der Mappe Grunddaten die Bezeichnung, die Ergebnismeldung und das Ergebnisdetail aus. 
Wählen Sie als Ergebnistyp Genehmigungspflicht aus.  

 

 Bitte beachten Sie, dass die Texte in Ergebnismeldung und Ergebnisdetails nicht mehrsprachig sind. 
Verwenden Sie daher eine Sprache für diese Felder, die alle betroffenen Anwender der 
Exportkontrollprüfung verstehen. 
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4. Wechseln Sie in die Mappe Bedingungen und klicken Sie in der Feldgruppe Gütermerkmale auf Neu.  

a) Wählen Sie das angelegte Gütermerkmal aus.  

b) Für den Fall, dass für alle Güter/Nummern der chinesischen Güterliste beim Export aus China eine 
Genehmigungspflicht vorliegt, können Sie bei Nummer von/bis eine Wildcard (*) eintragen.  
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5. Wechseln Sie in die Mappe Weitere Bedingungen.  

a) In den Feldgruppen Abgangsländer klicken Sie auf Neu und tragen den ISO-Code „CN“ ein.  

b) Bei Weitere Länder/Gebiete entfernen Sie das Kennzeichen bei Inlandslieferung.  

c) In der Feldgruppe Weitere Länder/Gebiete tragen Sie nichts ein.  

 

 Durch diese Definition werden alle Vorgänge als genehmigungspflichtig erkannt, die eine chinesische 
Exportkontrollnummer haben und aus China exportiert werden 
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6. Um die manuelle Beschränkung zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern & Schließen. 

 Für die Abbildung von Embargoregeln nach chinesischem Recht wird empfohlen, eine weitere manuelle 
Beschränkung zu definieren. Hierzu füllen Sie die Mappe Grunddaten aus (siehe oben die Schritte 1 - 3) 
und wählen Sie als Ergebnistyp Manuelles Verbot aus. Wechseln Sie danach in die Mappe Weitere 
Bedingungen und definieren Sie wieder als Abgangsland China und in der Feldgruppe Weitere 
Länder/Gebiete die entsprechenden Embargoländer. 
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3.7 Das chinesische Rechtsgebiet im Compliance-Profil hinzufügen 
1. Wählen Sie Administration – Compliance – Profile und öffnen Sie das relevante Profil. 

2. Wechseln Sie in die Mappe Zusätzliche Rechtsgebiete. 

a) Klicken Sie auf Hinzufügen und übernehmen Sie das angelegte Rechtsgebiet China Exportkontrolle. 

b) Markieren Sie das Rechtsgebiet und klicken Sie in der Feldgruppe Manuelle Beschränkungen auf 
Hinzufügen. Übernehmen Sie die manuellen Beschränkungen für China. 

 

3. Um das Profil zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern & schließen. Das neue chinesische 
Rechtsgebiet ist nun aktiv.  
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3.8 Die Konfiguration im Quick Check testen 

Wenn Sie das neue Rechtsgebiet nach dieser Anleitung Schritt für Schritt definiert haben, sollte es im Quick 
Check zu dem folgenden Ergebnis kommen.  

 Beim Quick Check wird dasjenige Profil herangezogen, welches das Default-Kennzeichen gesetzt hat. 
Wenn Sie diesen Test nicht mit dem Profil durchführen können, welches das Default-Kennzeichen hat, 
so können Sie den Test statt im Quick Check auch im Prüfvorgang durchführen. Dort können Sie das für 
die Prüfung zu verwendende Profil auswählen. 

 

 Wenn Sie Export Controls in ein Vorsystem integriert haben, führen Sie anschließend einen 
Funktionstest aus Ihrem Vorsystem durch. 
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4 Schritt-für-Schritt-Anleitung für License 
Management 
In License Management können Sie Ihre Genehmigungen für Exportkontrollvorgänge pflegen und verwalten. 
Alle Genehmigungen werden auf ihre Anwendbarkeit geprüft und können dann gegebenenfalls zur Freigabe 
kritischer Vorgänge aus der Exportkontrolle genutzt werden. In den Freigaben werden Details der 
Genehmigung und der Lieferung festgehalten. 

 Bei entsprechender Konfiguration kann die Anwendung bei der Exportkontrolle aus einem Vorsystem 
heraus automatische Freigaben anhand individueller Genehmigungen erstellen. 

Wenn Sie eine Genehmigung mit einer neuen Genehmigungsart einpflegen möchten, dann erfassen Sie 
zunächst die Genehmigungsart.  

 Einige Genehmigungsarten sind in License Management bereits gepflegt. Die verschiedenen 
Genehmigungsarten ermöglichen die Abbildung von sich national unterscheidenden Genehmigungen 
und steuern den Datenkranz aller Genehmigungen dieser Genehmigungsart. 

 Die nachfolgend skizzierte Abbildung einer chinesischen Genehmigung ist nur beispielhaft. Zum 
jetzigen Zeitpunkt (Stand Ende Oktober 2020) ist noch nicht bekannt, welche Arten von chinesischen 
Genehmigungen es geben wird, und auch nicht deren konkrete Ausgestaltung.  

4.1 Voraussetzungen 

Sie besitzen die Berechtigung, in License Management die Stammdaten und Compliance-Profile zu 
bearbeiten.  

 Dafür benötigen Sie die Rollen LM-Stammdatenpflege (I_LM_DATA_ADMINISTRATION) und 
Compliance-Administrator (I_COMPLIANCEADMIN). 

4.2 Genehmigungsart anlegen 

1. Wählen Sie License Management – Genehmigungsarten. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. 

3. Geben Sie die folgenden Daten in der Feldgruppe Grunddaten ein: 

a) Vergeben Sie ein Kürzel. 

b) Wählen Sie bei Rechtsgebiet Ihr bereits angelegtes Rechtsgebiet für China und bei Land 
Genehmigung den ISO-Code für das Land China (CN) aus. 

c) Pflegen Sie die Bezeichnung der Genehmigungsart in der gewünschten Sprache.  

Bitte beachten Sie, dass die Bezeichnung nicht mehrsprachig gepflegt werden kann. Verwenden Sie 
daher möglichst eine Sprache, die von allen Anwendern verstanden wird. 
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4. Definieren Sie in den übrigen Feldgruppen, welche Felder und Funktionen in den Genehmigungen dieser 
Genehmigungsart verfügbar sein sollen.  

Hier steuern Sie den Datenkranz und das Verhalten aller Genehmigungen dieser Genehmigungsart. 

 Die Informationen zur Bedeutung und Funktionalität von einzelnen Feldern, Optionen und 
Menüfunktionen finden Sie in der Online-Hilfe, die Sie mit der F1-Taste aufrufen können.  

 Beispiele zur Feldgruppe Felder und Funktionen von Genehmigungen basierend auf dieser 
Genehmigungsart: 

a) Die Option Positionen bewirkt, dass Sie in den Genehmigungen Angaben zu 
(Genehmigungs-)Positionen machen können. Das ist z. B. bei Allgemeinen Genehmigungen nicht 
sinnvoll. 

b) Die Option 'Gültig bis' Pflicht bewirkt, dass das Feld Gültig bis in den Genehmigungen ein Pflichtfeld 
wird. 

Beispiel einer Genehmigungsart für Allgemeinen Genehmigungen: 
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Beispiel einer Genehmigungsart für individuelle Genehmigungen: 

 

 Die Pflichtrollen, die Sie in der Genehmigungsart hinterlegen, bestimmen, welche Geschäftspartner Sie 
später in der konkreten Genehmigung zwingend eintragen müssen.  

Legen Sie daher die Pflichtrollen so fest, dass sie zu denjenigen Partnertypen passen, die typischerweise 
in einem Auftrag bzw. in Ihren individuellen Genehmigungen enthalten sind. 

5. Schließen Sie die Maske über die Schaltfläche Speichern & Schließen. Die Genehmigungsart ist nun 
angelegt. 

 Sobald zu einer Genehmigungsart eine Genehmigung angelegt wurde, können Sie die Genehmigungsart 
nicht mehr ändern oder löschen. 

4.3 Genehmigung anlegen 

1. Wählen Sie License Management – Genehmigungen. 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und wählen Sie die bereits angelegte Genehmigungsart aus. 

3. Füllen Sie die Felder in den einzelnen Feldgruppen und Mappen. Dabei führt Sie der Assistent. 

 Felder, die in der Exportkontrollprüfung zur Prüfung der Anwendbarkeit von Genehmigungen 
herangezogen werden, sind jeweils mit einem Stern markiert. 

 Beim Erfassen von Positionen beachten Sie in der Feldgruppe Details das Feld Abschreibungsart. Es legt 
fest, ob und auf welcher Basis (Menge, Wert, beides) bei der Nutzung der Genehmigung abgeschrieben 
wird. 
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4. Ändern Sie den Status der erfassten Genehmigung oder aktivieren Sie diese, damit die Genehmigung in 
der Anwendbarkeitsprüfung in den Exportkontrollvorgängen berücksichtigt werden kann: 

a) Zum Aktivieren führen Sie jeweils die Schritte aus, die Ihnen der Assistent vorschlägt. 

 

 Eine Genehmigung im Status Aktiv ist schreibgeschützt und kann nur geändert werden, wenn Sie den 
Status auf Inaktiv setzen. 

b) Genehmigung in einen anderen Status versetzen: Wählen Sie im Menü Status die gewünschte 
Menüfunktion. 
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5. Speichern Sie die Genehmigung über die Schaltfläche Speichern & Schließen. Die Genehmigung ist nun 
angelegt. 
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4.4 Die Konfiguration im Export Controls Quick Check testen 

Wenn Sie die neue Genehmigung nach dieser Anleitung Schritt für Schritt definiert haben, sollte es in der 
Quick Check-Prüfung zu dem folgenden Ergebnis kommen.  

 Beim Quick Check wird dasjenige Profil herangezogen, welches das Default-Kennzeichen gesetzt hat. 
Wenn Sie diesen Test nicht mit dem Profil durchführen können, welches das Default-Kennzeichen hat, 
so können Sie den Test statt im Quick Check auch im Prüfvorgang durchführen. Dort können Sie das für 
die Prüfung zu verwendende Profil auswählen. 

 

 Wenn Sie Export Controls in ein Vorsystem integriert haben, führen Sie anschließend einen 
Funktionstest aus Ihrem Vorsystem durch. 

5 Wenn Sie das Export Controls Plug-in für SAP® 
nutzen 

5.1 Gütermerkmal für Exportkontrollnummer in SAP ERP ECC 6.0 definieren 

1. Öffnen Sie über das AEB-Cockpit den Eintrag Customizing – Export-Controls-Prüfung. 

2. In der Tabelle Zuordnung Werksland zu Gütermerkmal legen Sie fest, welches Gütermerkmal im 
Materialstamm dem Feld Exportkontrollnummer zugeordnet wird. Das Feld Exportkontrollnummer 
befindet sich in der Mappe Aussenhandel: Export in der Feldgruppe Export Controls − für nationales 
Recht.  
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3. Definieren Sie in Abhängigkeit vom Werksland „CN“ und der Materialfeld-ID „/AEB/AL_NUMBER“ das zu 
verwendende Gütermerkmal für die Exportkontrollnummer.  

 

 

 Die Gütermerkmale, die Sie einer Materialfeld-ID zuweisen können, pflegen Sie vorher in Trade 
Compliance Management, siehe Abschnitt 3.5 auf Seite 4. 

 Optional: In der Spalte Gütermerkmal gepflegt können Sie für ein Gütermerkmal zusätzlich festlegen, ob 
ein Kennzeichen für die erfolgte Pflege des Gütermerkmals verfügbar sein soll. Der hier ausgewählte 
Wert sollte in Trade Compliance Management als ein Gütermerkmal mit "Ja/Nein" für die möglichen 
Werte angelegt worden sein. 

5.2 Gütermerkmal aus einer anderen Quelle in der Exportkontrolle verwenden  

 Alternativ zu dem in Abschnitt 5.1 beschriebenen Vorgehen können Sie die chinesische 
Exportkontrollnummer auch aus einem anderen, beliebigem SAP-Feld in der Exportkontrolle mitgeben. 

Unter dem folgenden Link finden Sie eine Übersicht der dafür verfügbaren BAdIs und ein entsprechendes 
Implementierungsbeispiel:  

 https://sap-plugins.docs.developers.aeb.com/docs/change-data-of-export-controls-check  

5.3 Gütermerkmal in Product Classification pflegen und in der Exportkontrolle 
verwenden 

Wenn Sie Product Classification von AEB in der Version 4.0.1 verwenden, können Sie dort eine Klassifizierung 
für die chinesische Exportkontrollnummer pflegen. Diese Klassifizierung wird dann vom AEB-Plug-in für SAP 
automatisch der Exportkontrollprüfung mitgegeben, wenn die folgenden Werte übereinstimmen:  

⚫ das Kürzel des Gütermerkmals in Trade Compliance Management  

⚫ die Technische ID des Klassifizierungswerttyps in Product Classification 

Falls Sie die chinesische Exportkontrollnummer in Product Classification nicht länderübergreifend, sondern 
explizit für das Land „CN“ pflegen, muss auch das Land des Werkes bzw. der Verkaufsorganisation eines 
SAP-Dokuments entsprechend identisch sein.   
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